
 

 

 
FAHRAUFTRAG TAXI 

(vom Kindergarten / Schule auszufüllen) 
 
 
 
 
 
An die 
 
Landesunfallkasse NRW 
Ulenbergstr. 1 
 
40223 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Hiermit wird das unten genannte Taxiunternehmen beauftragt, auf Rechnung der Lan-
desunfallkasse Nordrhein-Westfalen das/den durch einen Kindergarten-/Schulunfall ver-
letzte(n) Kind/Schüler zum nächstgelegenen (Durchgangs)-Arzt bzw. Krankenhaus zu 
befördern. 
 
 
Name / Vorname des Kindes/Schülers Geburtsdatum Unfalltag 

   

Anschrift des Kindes/Schülers Einrichtungsstempel, Unterschrift 

  

 
 
Hinweis: 
Dieser Fahrauftrag darf nicht genutzt werden für 

• Fahrten zur nachgehenden ärztlichen Betreuung 
• Tägliche Fahrten zur Schule 
• Erkrankungen ohne Unfallereignis,  

z. B. Übelkeit, Fieber, Bauchschmerzen, Schwindel, Zahnschmerzen, etc. 
 
Sie erreichen eine Taxizentrale bundeseinheitlich unter Tel. 19410 



 

 

 

RECHNUNG 
(vom Taxiunternehmen / Abrechnungsstelle auszufüllen) 

 
Fahrtstrecke (vollst. Name und Adresse): 

von nach 
 

Am:   Fahrpreis (netto): EUR 
     

Entfernung: km  zzgl. MwSt: 7% / 16% EUR 

   Fahrpreis (brutto): EUR 
 

Taxiunternehmen oder Taxinr. / Ordn.-Nr.: 
 
 
 
 

Rechnungsnr .:   Steuernr.:   

 
Der Betrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Bank:   Kontonr.:   
 
Kontoinhaber:   Bankleitzahl:   

 
 
 
    
 Datum Stempel/Unterschrift Taxiunternehmen / Abrechnungsstelle 

 
Es wird zudem eine Abrechnungspauschale von 1,00 € an die jeweilige Abrechnungsstelle vergütet. 

 
 
 
Information für Taxiunternehmen 
 
Die Landesunfallkasse NRW ist die gesetzliche Unfallversicherung für Schüler / Kinder-
gartenkinder an privaten oder konfessionellen Schulen / Kindergärten. Als Berufsge-
nossenschaft sind wir verpflichtet, nach einem Schul- bzw. Kindergartenunfall 
schnellstmöglich eine angemessene Heilbehandlung sicherzustellen, um die Folgen des 
Unfalls zu minimieren. 
 
Damit bei einem Unfall weder die Einrichtung noch die/der Verletzte in Vorleistung tre-
ten müssen, wurde mit den Taxiverbänden in Nordrhein-Westfalen vereinbart, Ihnen 
nach erfolgtem Transport der/des Verletzten schnellstmöglich den Fahrpreis zu erstat-
ten, wenn das Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt und der Landesun-
fallkasse NRW eingereicht wird. 


